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         Betreff: 

TOP 9ö 
Verzicht auf Erhebung der Kita- und Hortgebühren wegen Schließung der 
Einrichtungen aufgrund CoronaVO ab der Zeit vom 07.01.2021 mit Ausnahme der 
Notbetreuung 
 - Beratung und Beschlussfassung- 

 
 

Beschlussantrag:  

Während der gesetzlich angeordneten Schließzeiten im Januar und Februar 2021 verzichtet 

die Gemeinde auf die Erhebung der Kita- und Hortgebühren. Der bereits für Januar 2021 

entrichtete Beitrag wird erstattet. 

Für die geleistete Notbetreuung erfolgt eine gesonderte Abrechnung. 

Bei nochmaliger Schließung der Einrichtungen wird der Verzicht bzw. die Erstattung sowie 

die Abrechnung von Gebühren analog dem bisherigen Verfahren durchgeführt. 

 

Sachverhalt: 

Gemäß Corona-Verordnung ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie die 

Hortbetreuung vom 07.01.2021 bis voraussichtlich einschließlich 21.02.2021 untersagt.  

Eine Notbetreuung für bestimmte Personengruppen ist bereitzustellen. 

Da seitens des Trägers in diesem Zeitraum keine regulären Betreuungsleistungen erbracht 

werden, schlägt die Verwaltung vor, analog dem Vorgehen der Schließungen in 2020, in den 

Schließungszeiten von einer Gebührenerhebung abzusehen, auch wenn die Kosten für die 

Verwaltung weiter in gleicher Höhe fortbestehen.  

Für Eltern/Sorgeberechtigte welche die Notbetreuung in Anspruch nehmen, erfolgt die 

Abrechnung der Gebühren anhand der laut Kita-Gebührensatzung vorliegenden 

Gebührensätze, umgerechnet auf Tagessätze.  

Sachbearbeiter Gewiß 

Datum 12.02.2021 



Da die weitere Entwicklung in diesem Bereich nicht abzusehen ist, empfiehlt die Verwaltung 

bei nochmaligen Schließungen der Einrichtungen analog dem zuvor genannten Vorgehen zu 

verfahren.  

Die Elternbeiträge betragen über alle Einrichtungen zusammen inkl. Evang. Kita rund 

23.000,- € monatlich. 

Vom Land wurden Finanzbeihilfen an die Städte und Kommunen in Höhe von ca. 80% der 

entgangenen Beiträge (bislang nur Januar) zugesichert. 

  

  


